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Inmitten sanfter Hügel liegt das Areal der Firma Glitzner. Doch die Idylle trügt: 
Anwohner fürchten die Kontaminierung von Luft, Wasser und Boden durch die 
Müllfirma sowie der noch nicht sanierten Deponie. © Freie Presse Foto: F. Martin



Firma Glitzner in Schneidenbach Foto: F. Martin © Freie Presse



Firma Glitzner in Schneidenbach:

● Kompostaufbereitungsanlage

● Altholzschredder- und Aufbereitungsanlage

● Papier- und Gewerbeabfall, Elektronikschrott

● EBS-Abfallaufbereitungsanlage f. Kunststoffe / Holz

● Zwischenlagerung von gefährlichen Sonderabfällen

● Bauschuttaufbereitung + Zwischenlagerung (Au ßen)

Ist-Zustand der Abfallannahme -
und Abfallentsorgungsanlagen 

Umweltnetzwerk

● Nicht-sanierte Kreis -Altlast:Deponie Schneidenbach



Nach eigener Aussage ist die Fa. Glitzner ein Entsorgungsbetrieb mit hohem Stoff-
umsatz. Wie wirkt sich das in Schneidenbach aus? © Foto: F. Martin - Freie Presse



1. Kompostaufbereitungsanlage genehmigt ca. 1993

2.  Sonderabfallzwischenlager genehmigt am 30.08.1995 nach
4. BImSchG im förmlichen (öffentlichen) Verfahren vom RP
Regierungspräsidium Chemnitz. Inbetriebnahme: Mai 1997

3.  Genehmigungsbescheid 2006 - Abfallaufbereitungsanlage
(Ersatzbrennstoffe-und Altholzaufbereitung) nach BImSchG

4.  Änderungsgenehmigung 2007 - Abfallmengenerhöhung
(Ersatzbrennstoffe- u. Altholzaufbereitung) nach BImSchG

5. Ausbau des Sonderabfallzwischenlagers 12. März 2012 
nach § 16 Abs. 2 BImSchG (Antragstellung: Antragstellung: nichtnicht--ööffentlichffentlich)

Aus einer kleinen Kompostanlage wurde 
eine industrielle Abfallentsorgungsanlage

Umweltnetzwerk



16.01.2007   Großbrand, komplette Zerstörung der Hallen
inkl. Ersatzbrennstoffaufbereitungsanlage

01.10.2008   Brand in der Abfallzerkleinerungsanlage

23.04.2009   Brand eines Radladers

22.06.2010   Brand in Abfallzerkleinerungsanlage-/Lagermiete

22.07.2010   neu-angelieferte Abfälle geraten in Brand

10.09.2011   Brand von im Freien gelagerten Abfallmaterial 

09.08.2012   Großbrand in der Abfallaufbereitungshalle
(Ersatzbrennstoffherstellung)

Brandunfälle in der
Abfallentsorgungsanlage Glitzner
am Standort Schneidenbach / Reichenbach Umweltnetzwerk



Starke Rauchentwicklung: Gro ßbrand in der Firma Glitzner



So sah es am zweiten Tag nach dem Großbrand in Schneidenbach aus: 
Die Feuerwehr löschte die glimmenden Müllberge. Foto: F. Martin 2007

Quelle: Freie Presse



Im Einflussgebiet
von Deponie und 
der Glitzner Abfall-
entsorgungslage
leben 240 Bürger. 
34 Bürger davon 
sind krebserkrankt.

Von diesen sind 
z.Z. 16 Menschen 
bereits verstorben.

Krebs-Auffälligkeiten in Schneidenbach

Quelle: eigne Datenerhebung
der BI Schneidenbach



7 Anlagenbrände in Schneidenbach

Im diesem vom Rauchgas
der Brände u.a. 2007+2012 
betroffenen Gebiet leben 
ca. 160 Einwohner. Davon 
sind bereits 26 Bürger an 
Krebs erkrankt.

Quelle: BI Schneidenbach

Das rot-markierte Gebiet

war von der Rauchent-

wicklung der Brände über 

viele Tage stark betroffen. 

2007 durften die Kinder 

des Kindergartens im Ort 

Unterheinsdorf sich nicht 

im Freien aufhalten.









► Nach dem Großbrand in Bochum (27.8.2013) prüfte das 
Umweltamt die Nahrungsmittel in der Umgebung auf
Schadstoffe. 

► Zuvor wurden nach massiven Beschwerden gegen die
Abfallanlage Lärm-, Staub-,+ Geruchsgutachten erstellt.

► NachdenGroßbränden inSchneidenbach(2007 + 2012)  
fandenkeinederartigenUntersuchungen statt–noch gab   
es Verbesserungen zum Schutz für die Bürger. Warum?

► In der Abfallanlage Glitzner hat es bereits 7 x gebrannt. 

► jetzt sind die Behörden u.a. das Kreisumweltamt gefragt

Unterschiedliche beh ördliche
Überwachung von Abfallanlagen

Umweltnetzwerk



geplanter Anlagenbau für Sonderabfall-Zwischenlager



Auszug 1 aus dem BImSchG-Antrag Ausbau Sonderabfallzwischenlager



Dieser unscheinbare Bau der Firma Glitzner in Schneidenbach soll künftig als 
Sondermülllager dienen. Ein Lager für 90 t Gefahrgut gibt es bereits, jetzt ist 
eine "erhebliche Erweiterung" geplant. © Foto: Franko Martin (Freie Presse)



AbfAbfäälle mit diesem Geflle mit diesem Gefäährdungspotential gehhrdungspotential gehöören nicht in die ren nicht in die 
NNäähe von Wohnsiedlungen (s. Abstandserlass NRW / KAShe von Wohnsiedlungen (s. Abstandserlass NRW / KAS--18)18)

Auszug BImSchG -Antrag Glitzner Ausbau Sonderabfallzwischenlager



KAS-18 Abstandregelung 12. BImSchV Störfallregelung  für gefährliche Abfälle



Quecksilberbelastungen: Gefahr 
für die menschliche Gesundheit

►Umwelt-Eintrag : über Sammellager -, Aufbereitungs-
anlagen, MVA,  Zement-, Stahl-,  und Kohlekraftwerke

►Inhalative Aufnahme und Nahrungsmittel: z.B.: Fisch

►First Pass-Effekt:  Schäden am zentralen Nervensystem

►Krebserregend, Gen- und Leibesfruchtschädigend

►Vergiftungen: Defizite im Kurzzeitgedächtnis, Tremore
in den Fingern, Schlaflosigkeit, Übererregbarkeit usw.

Umweltnetzwerk



Behördliche Aussage Landesumweltamt Sachsen*: „Folgende 
Belange der 12. BImSchG wurden (Anm : zum Ausbau des 
Sonderabfall-Zwischenlagers) nicht  umfassend beach tet“:

● “ Es sind alle Stoffe zu betrachten, die innerhalb des 
Firmengeländes unter der Aufsicht des Betreibers stehen. 
Die Einschränkung auf die neu zu errichtende Lagerhalle 
ist in keiner Weise ausreichend .

● Die vorgenommene Betrachtung der in denDie vorgenommene Betrachtung der in den
zurzur üückliegenden Jahren gehandhabten Stoffe undckliegenden Jahren gehandhabten Stoffe und
Ihre Mengen sind nach 12. BImSchG nicht korrektIhre Mengen sind nach 12. BImSchG nicht korrekt ““ ..

Fehlende Betrachtung nach der
Störfallverordnung (12. BImSchG)

*Schriftwechsel  Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie Sachsen vom 15.05.2012

Umweltnetzwerk



Behördliche Aussage des Landesumweltamtes Sachsen *:
„Zu betrachten ist die Positivliste der ( bereits )  
genehmigten gefährlichen Abfälle der Anlage:

Liegt für einzelne gefährliche Abfälle keine Mengen-
begrenzung für die Lagerung vor, 

so ist als Worst-Case-Betrachtung die gesamte
beantragte Lagermenge heranzuziehen.

Das bedeutet, dass die maximal genehmigte
Lagermenge durch die Lagerung eines dieser
gefährlichen Abfälle ausgeschöpft werden kann."

Landesbeh örde mahnt fehlende 
Betrachtung nach Störfallverordnung an

Umweltnetzwerk

* Schriftwechsel Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen vom 15.5.2012



Wäre die Gesamtanlage der Fa. Glitzner in Schneidenb ach:

1.  Kompostaufbereitungsanlage
2.  Altholzschredder- und Aufbereitungsanlage
3.  Abfallaufbereitungsanlage für Ersatzbrennstoffe
4.  Zwischenlagerung von Sonderabfällen

heute nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz 
zu genehmigen, so m üsste dieses Verfahren nach:

►4.  BImSchG gemäß § 10 BImSchG mit einer Öffentlichkeits-
beteiligung - sowie nach der Störfall-Verordnung –

►12. BImSchV (Mengenschwellen) gem äß UVPG mit einer   
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden

Salami-Taktik umgeht notwendige 
Bürgerbeteiligung für ein öffentlich -
rechtliches Genehmigungsverfahren Umweltnetzwerk



Beurteilungsradius 1 Km

Beurteilungsradius nach TA-Luft: mindest.
1 Km für anlagenbezogene Schadstoffe
(Antrag nach 12. BImSchV StörfallVO)



►Kontinuierliche Abfall-Qualitäts-Eingangskontrolle

►Ausschluss von zur Genehmigung beantragten   
Abfällen:

- Radioaktive Abfälle (Messgerät)

- geruchs - und staubintensive Abfälle

- hygienisch bedenkliche Abfälle,

►Verkehrslogistik-Konzept für alle Abfalltransporte
zur VermeidungvonLeerfahrtendurchdieGemeinde

Umweltnetzwerk

Erforderlich für Betrieb der Anlage: 
ein Abfall-Qualitätsmanagement



►Worst-Case -Betrachtung mit  Ausbreitungsberechnung 
für Schadstoffe (nach TA-Luft: 1 Km Radius)

► Alarm - und  Brandschutzpläne : 
Abstimmung mit der Gemeinde und der Bevölkerung 

►Gutachten zur Gefährdungsabsch ätzung :
Abfalltransporte durch die Gemeinden

►Einblick in das Betriebstagebuch (über die Gemeinde 
mit Ausschluss von Betriebs- u. Geschäftsgeheimnissen)

Mehr Schutz für  
die Bev ölkerung 

Umweltnetzwerk



● Falsches Genehmigungsverfahren (s.a. LUA Sachsen)

● Keine Betrachtung > Störfallverordnung / 12. BImSchG
(keine Einbeziehung von Abstandregelungen für gefährliche Abfälle nach 12. BImSchV siehe KAS-18)

● Keine Einbeziehung der Bevölkerung (öfftl. Verfahren)

● Keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz)

● Wohnabstände vom Gutachter mit 300m angegeben

● Keine ausreichende Löschwasserversorgung

● im Explosion-, Stör-, u. Brandfall ist keine ausreichende 
C-Spezialausrüstung örtlicher Feuerwehren vorhanden

Fehler der Planung zum 
Sonderabfall-Lager-Ausbau 
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Abfallentsorgungsanlage Glitzner Schneidenbach -
Entfernungsangaben zur nächsten Wohnbebauung

173,5m Wohnhaus
Weststraße Nr. 9

133m Wohnhaus
Weißensander Weg 4

123,5m Wohnhaus
Oststraße Nr. 8

142m Hof
Oststraße 10

geplanter Ausbau 
für Sonderabfälle



Die nächste Wohnbebauung zur Abfallentsorgungsanlage
in Schneidenbach beträgt lediglich nur 123,5 Meter. Zum 
Ausbau des Sonderabfall-Lagers wurde vom Gutachter der
Fa. Glitzner diese Entfernung jedoch mit 300m angegeben

Foto-Quelle: Glitzner Umweltnetzwerk



► Veto-Recht für Gemeinde(n) (Veränderungssperre)

► Antrags-Neuauslegung nach 12. BImSchG 
(StörfallV) mit Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

► öffentliches Verfahren bei Neuantragsauslegung: 
Bürgerbeteiligung mit Anhörung / Erörterungstermin

► Einbeziehung neuer BImSchV-Abstandsregelungen
(Die KAS-18 Beschlüsse sind nach Auskunft des Landesumweltamtes Sachsen*     
für BImSchV-Anlagen die in Sachsen genehmigt werden, ebenfalls anzuwenden)
siehe auch www.kas-bmu.de

Bei Fortführung  
der Anlagenplanungen

Umweltnetzwerk



● Konzept zur Verhinderung von Brand -+ Störfällen

● Sicherheitsmanagementsystem

● Berücksichtigung von Domino -Effekten

● Öffentlicher Sicherheitsbericht mit
- Informationen über Sicherheitsma ßnahmen 

● Alarm - u. Gefahrenabwehrpläne (über Gemeinde)

● die Dokumente sind der betroffenen Bev ölkerung 
öffentlich zug änglich zu machen (z.B.: > Internet)

Öffentlichkeitsarbeit 
zur Anlage(n -Planung )

Umweltnetzwerk



► wegen massiver Antragsfehler sofortiger Stopp 
des jetziges Verfahrens (12. BImSchV wurde bislang
weder zur 1. Genehmigung 1995 noch zum geplanten
Ausbau von der Genehmigungsbehörde berücksichtigt)

► Vorbelastungsuntersuchung aller Umweltmedien

► Ermittlung des Ist-Zustand der Krebserkrankungen

► Human -Toxikologisches Gutachten über neutralen
Gutachter. Empfehlung: Dr. Herman Kruse, Uni Kiel

► Durchführung eines öffentlichen Verfahrens unter 
Einbeziehung von weiteren betroffenen Gemeinden

Fazit und
Empfehlungen: 

Umweltnetzwerk



Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Für Fragen stehen wir zur Verfügung

Umweltnetzwerk Hamburg 
Tel: 040-599 811 

Mail: umweltnetzwerk@vodafone.de


